
3ft • der BeiLlgl'n zu den Sl,'llogr<lrhic,chell Protokollcn dcs N,1tionaJr2tes 

XII. Gcsctzgcbungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTEHIUM FÜR JUSTIZ 

JMZl.10.802-1b/70 

An den 

Herrn Pr~sidenten des Nationalrates 

\'lien 

zu z. 'f9/J-NR-197o 

Mit Beziehung auf die mir am 4.6.1970 

übermittelte Anfrage der Herren Abgeordneten zum 

Nationalrat Dr.Otto K r a n z 1 m a y rund 

Genossen, Z. 19/J-NR/197o; betreffend die Regierungs­

vorlage 7 der Beilagen zu den stenographischen Proto­

kollen des Nationalrates XII. GP., beehre ich mich, 

folgendes mitzuteilen: 

1. Die Regierungsvorlage beruht auf 

Arbeiten des Bundesministeriums fUr Justiz, die bis 

auf das Jahr 1962 zurUckgehen. Im Zuge dieser Arbeiten 

sind jeweils ge~nderte Gesetze§entwUrfe dreimal allge­

mein zur Begutachtung versendet worden. In diesen Ver­

fahren sind auch die rechts- und staatswissenschaft­

lichen Fakult~ten der österreichischen Universit~ten 

zur Äußerung eingeladen .... lorden - eine Beteiligung der 

Hochschulen im Begutachtungsverfahren ist erst unter 

meiner ersten Ministerschaft eingefUhrt worden. Darauf­

hin haben sich unter anderen auch die Herren 
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Univ.Prof. Dr.Schwind, Dr.Kralik und Dr.Bydlinski 

ge~ußert. Desgleichen haben auch der Katholische 

Familienverband Österreichs und die Vereinigung öster­

reichiseher Industrieller jeweils ausfUhrlich Stellung 

genommen. 

2. Daher sind mir die Meinungen der genann­

ten Einrichtungen, im besonderen auch öie Äußerungen 

der genannten Herren Universit~tsprofessoren, schon 

aus den seinerzeitigen Stellungnahmen bekannt. Über­

dies hat auch mein AmtsvorgMger, der frUhere Herr 

Bundesminister Univ.Prof.Dr.Klecatsky, im Nationalrat 

mehrmals auf die wissenschaftlichen r1einungs~ußerungen 

zu dem durch die }{egierungsvorlage geregelten Gegenstand 

hingewiesen (s. Stenographische Protokolle des National­

rates XI. GP. Uber die 140. Sitzung am 21.5.1969 S.11.899 

und 11.900, Beantwortung der schriftlichen Anfrage der 

Frau Abgeordneten Dr.Hertha Firnberg und Genossen, 

Z. 1297~J/NR/1969, vom 16.'(.1969: Stcnogr2_phische 

Protokolle des Nationalrates XI. GP. Uber die 151.Sitzung 

am 22.10.1969, S.13.156). 

3. Unabhängig von der Wertschätzung, die ich 

allgemein den Vertretern der t'fissenschaft und im beson­

öeren.den genannten Herren Universit~tsprofessoren ent­

gegenbringe, kann ich ihre Meinung zum Gegenstand nicht 

teilen. Dies - abgesehen von allen sachlichen En·,ägunger, -

schon deshalb nicht, weil die von der Regierungsvorlage 

vorgeschlagene Regelung auch in anderen Staaten besteht 

- viele weitere Staaten haben güterrechtliche Regelungen, 

die die Gemeinschaftlichkeit der Ehegatten auf gUter­

rechtlichemGebiet noch mehr .betonen - und die erwähnte 

Kritik es unterlassen hat zu begrUnden, warum gerade in 

Österreich eine solche Lösung nicht tragbar sein sollte. 

103/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 14

www.parlament.gv.at



4. Die Anfrage bezieht sich einJeitend 

auf den Beitrag !lVerfrühter Jubel" in der '.Jochen­

presse Nr. 22 vom ).6.1970 auf S. 6, in dem die ge­

nannten Herren Univers:Ltäi:.sprofessoren, Herr Hofrat 

des Verwaltungsgerichtshofes Dr.Schima und Herr 

Dr.Hartig von der Vereinigung Österreichischer Indu­

strieller zu Wort gekommen sind. Ich habe mich in 

einem Schreiben an die Redaktion der Wochenpresse 

vom 24.6.1970 mit den wichtigsten Punkten dieses 

Beitrages auseinandergesetzt. Ich darf eine Ausfer­

tigung dieses Schreibens meiner Anfragenbeantwortung 

anschließen. 

2 l r. Juli 1970 
Der Bundesminister: 
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DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

JUZ1. 10.883-lb!70 Wien,am 24-.Juni 1970 

... 
. . 

r: 

Sehr geehrte Herren 

. Ih der "Viochenpresse" Nr.22 vom 

3.Juni 1970 ist unter der Überschrift "Verf:,:ühter 

Jubel" ein Beitrag erschienen, der sich mit der 

Familienrechtsreform, besonders mit der beabsich-

tj gten Neuregelung des Ehegattenerb:cechts und des 

Ehegüterrechts, abEr auch der Rechtsstellung des 

unehelichen Kindes befaßt. Werl.:n auch - was ja auch 

iri diesem Beitrag hervorgehoben wird - die'dort 

viiedergegebenen MeinlUlben keinesfalls verallgemei-
. 

nert werden können, kann ich doch nicht umhin, die-

sen Ansichten mit Entschiedenheit entgegenzutre-

ten. Ich möchte daher im folgenden zu den wichtig-

sten, der in dem Beitrag angeführten Auffassungen 

in der Reihenfolge ihrer Wiedf:rgabe Stellung nehmen. 

Da ich Ihrem Blatt und Ihren Lesern die Veröf-

fentlichung im vollen Wortlaut nicht zumute, darf 

ichcine Auswahl meiner Argumente Ihrer Legali-
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tät und Ihrer journalistischen MöglichLeiten über­

lasse. Ich bitte Sie jedoch, den von rlmen inter­

viewten Herren anheim:.;,wtellen, in mein gegen­

ständlich~3 Schreiben Einsicht zu nehmen. Ich le­

ge eine entsprechende Jillzahl yon Kopien meines 

Briefes zu Ihrer allfälligen Verwendung bei. 

1. Daß die GroBeltern eineEj Kindes 

subsidiär zu dessen Unterhaltsbefriedigung herange­

zogen. werden können, ist fUr das eheliche Kind ei­

ne Sclbs~verständliehkeit. Ein modernes österreiebi­

sehes Unehelichenrecht kann nicht anders, als die 

Rechtsgleichheit zwischen unehelichen und ehelichen 

Kindern auf diesem Gebiet herzustellen. Die vom Bur..­

desministerium für Justiz eingebrachte Regierungs­

vorlage sieht, und zwar auch fUr den Fall der Aner­

kennung der Vaterschaft zu dem Kind, weitgehende 

Sieh2rheiten vor, daß jeweils nur derjenige als Va­

ter:.Jestgestell t wird, der das Kind gezeugt hat. Daß 

es in Einzelfällen zu einer unrichtigen Feststellung 

der Vaterschuft kommen kann, i~)t eine J.Iöglichkci t, 
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die nicht auf das llileheliche Kind bc schränkt iE3t • 
.. . 

Auch in der Ehe werdeh manchmal Kinder geboren,die 

nicht vom Ehemann der l'flutteY.' stammen; auch in die-

sen }~ällen ist es ungerecht, 'Nenn die .Eltern des 

Mannes, weil sie als Großeltern gelten, zur Unter-

haltsleistllilg für das Kind heranßezogen werden,wo-

,. bei ea für das Ausmaß dieser Ungerechtigkeit gleich-
. .. 

gültig ist, ob der Ehemann der Mutter aus Unwissen-

heit über den wahren Sachverhalt oder bewußt die 

Bestreitung der Ehelichkeit des Kindes unterlassen 

hat •. 

2. Es ist richtig, daß eine Vermeh­

rung ~er Rechte des Ehegatten - nicht nur der Ehe-

frau - bis zu einem gewi~sen Grad die Rechte der Kin-

der schmälert. Aber es ist eben eine rechtspoliti-

sehe Frage, wie die Gewichte in dieser Bezj.ehung 

·verteilt.werden. Im übrigen ist die Gewährung. eines 

Ehegait~npflichtteils nur in Österreich eine Neue­

rung; viele europäische Sta·aten kennen diese Einrich-

tung schon seit langem. Was schließlich die Gefahr 

des Wechsels von Vermögensteilen aus dem Besitzstand 

.. einer Familie in den einer anderen betrifft, so ist 

eine Gefahr auch nach dem geltenden Recht gegeben: es 

kann ja nicht ausgeschlossen wer'den, daß ein Ehegat­

te Vermögensteile des anderen durch Güterverträge 
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oder im Erbweg erhält "U..Yld c1ieue Vermögenz,d;;;,:ilc im 
~ 

Weg vleiterer Vererbwlg ode" einer anderen Eheschlie-

ßung in eine anGere }'a!n.li1.(~ gelEmgen. Dem kö!mte nur 

durch FamilienfideikommiGse abgeholfen vicrden; diese 

llechtseinrichtung gilt aber bereits seit langem als 

" überhol t. 

3. Die Bel1aupttlJ:"ig "\'[e1' spart, wird 
.'. ' 

bestraft 11 j,st nicht geeignet, die Eichtigkei t der 
. .. - " . 

lfesetzesvorschläge Je,; 13undesministeriu.ms für Jlwtiz 

in Frage zu stellen. In der Ehe ist es eben so - das 

soll durch die kür~fti,ge Regelung noch gefördert wer-
, .. 
den - daß die Ehegatten eine enge Gemeinschaft bil-

l 

den, die sich auf vielen Gebieten des Lebens äußerto 

Dis Ehegatten sollen Vertrauen zueinander haben kön-

nen und sich gegenseitig so beeinfJussen, wenn man 

will, auch erziehen, daß sie eben auch in wirtschaft­

. iichen Dingen'in sinnvoller Weise zusammenarbeiten. 

Die Behauptung, die Heuregelung verwandle die Ehe 

i,n eine Offene Handelsgesellschaft, weise ich als sehr 

unsachlich zurück: von den bedeutenden Staaten Euro-
~ , 

pas kelll1t nur Italien ein ähnliches Güterrecht vlie 

Öste·rreich, in allen übrigen Staaten b,:tont das Gü-~ 
' .. 

terrecht weitaus stärker die Gemeinschaftlichkeit der 
". . ~ 

Ehegatten, als es von uns für die Zukunft vorgesehen 
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ist. Wer wollte behaupten, daß in allen diesen Staa-
~ .. 

ten die Ehe eine Offene Handelsgesellschaft sei ? 

40 Auf d::L': von Herrn Uni v. Prof. Dl'. Kra-

lik gebrachte Beispiel, kann ich nicht näher eingehen, 

weil es zu ungepau tst. Es müßte genau gesagt sein, 

wie die Eigentumsverhältnisse der ßhegatten bezüglich 

.,'- ihres Vermögens gestaltet sind und ob die geschilder­

ten Vorgäpge dem geltenden oder dem künftigen Recht 

. unterliegen ,sollen. Im übrigen haben Beispiele immer 

etwas V/illkürliches an sich. Es können ebenso 13ei-

spiele gefunden werden, die zu gegent.eiligen Schluß­

folgerungen fühl'en. 

, ~. 
Aus den vielen Briefen ,die dem 13un-

desministerium für J'ustiz_ täglich zukomrnen, geht kein 

einziger :E'all hervor, der dem von Herrn Uni v. Prof. 

Dr.Kralik gebrachten Beispiel entsprechen:wilrde. Das 

in diesen BriefeTl vorgetragene Problem liegt vielmehr 

ganz anders: was kann ßetan.werden, um dem Ehegatten, 

sei es Frau oder Mann, der zum Erwerb oder zur Erhal-
, ~-

tU1~,.g des Vermögens des anderen Ehegatten, sei es 

durch Mithilfe im Betrieb, durch eigenen Verdienst, 

durch Sparsarakei t, durch die I!'ührung des HaushaI ts 

.oder durch die Erziehung der Kinder, boigetragen hett, 

einen gerechten Anteil an diesem Vermögen zu sichern? 
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5 'Ee. -i "," .... 1.. cIlt1''''' dc"l,G (1,',:'0" ;),(c~uel1 • " ~) ,l. Q lJ ..l ,6,,· ~, . 

Bestimmungen ül)er den gei>..'tzlichen ebeliz;:12H Gü-

terstand vor allem L, ),',"" 'der Scheidu.nG (~<~:r Ehe 

Bf3deutung baben werden. Aber 8iner~3ei 1;8 ,ist es ge-

rade im Konfliktsfall wichtig, eine gere~ht6 Ver-

mögensa'u,s;:dnanders8tz,J,ng zu sichern; in ser ... :r vte-

len Fällen gelingt 88 Eheleuten heute, im Lauf der 

Ehe ein, Vienn auch vit nur gerinGes ~ Vermögen zu. 

schaffen. Es'wfiT'f: aber ungerecht, wenn' das erworbe-

ne Kraftfahrzeug,. ein Wochenendhaus, eine Zel taus-

rüstung, UJ:1nur einige Beispiele zu nermen, im Ei-

gentum desjenigen Eheteils' blieben, in dessen Ei-

gentum: es-oft :0unilJ..ig - zur Zeit der Scheidung 

steht. Im übrigen ;,vi.rd die Neureßelllilg meines Er-

'echte..Us RückvJirkungen auch auf bestehende Ehen ha-

ben, vieil sie daß gegensei tige Verantwortuilgs'oe-

"~wußtsein der Ehegatten fördern wird. 

6. Es 1st nicht richtig, daß der 

Ausgle1chsberechtigte imIner nachvleisen muß, daß er 

einen Beitrag zur Erhaltung oder zur Vermehl'ung 

des Vermögens des anderen Ehegatten geleistet hat. 

Eine solche Beweispflicht vvird nur, dem an der Schei-

dung der Ehe schuldigen Eheteil auferlegt. Gerade 

diese Anordnung zeigt auch, daß derjenige, der eine 

103/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 9 von 14

www.parlament.gv.at



,-

- 7 -

Scheidung geradezu anstrebt, nicht. ,"priiuülert" 

wird, im Gegenteil, die 7\;(;uregolung stellt ihn 
r • - . ,'- -~ • 

eindeutig in eine ungünstige Auagangslage, was 
r 

seinen Anspruch auf Ausgleich des VermogenE:zU\V9,ch-

ses betrifft. 
. r': '. . 

7e Es ist [lUC~ r:"cht richtig, da!3 
..... 

der Gesetzesentwurf die Hausfrauenarbeit gegen-
. ':' .l ., :... .:: ') , ", 

über sonstigen BeiträGen beglinstigt. Er stellt nur 

in aller Deutlichkeit klar f daß die Führung des 
.• t·· 

Haushaltes und die Erziehung der Ki~der ein son-
! .. ' .'.-' ~ .• " 

stigen Bei trägen gl eich'tlert iGer Beitrag ist. Darni t 

wird, nicht nur die besondere Leistung der Haus-
• !.. . 

fraue:l. und Mütter ausdrücklich anerkannt, sondern 

6uch gefördert, daß sich Frauen d~~ser Tätigkeit 
•. - .: ~ - • '" ~ .• " .... 1 . 

widmen, anstatt einem Beruf nachzugehen. 
"\ 

," .' 
8. Auch die harteKri~ik daran,daß 

~lagen auf Feststellung der Vaterschaft unbefris-

tet eingebracht werden könnten, ist unbegründet. 
' ... I : ~ ~ :'; . I, • I" . . J. 

Auch nach dem gel tenden Hec~1t kann. die Vaterschaft 
" , .. : 
zu einem unehelichen Kind auch nach dem Tod des Va-

ters festgestellt werden. Aus der Erkenntnis der 
.:. :-

Unantastbarkeit grundlegenden Menschenrechte er-

gibt sich der allgemeineGrund~atz, daß Familien-
" .. "; .. 

rechte unverjährbar sind. 
_.;" ".1- r "'-:'~""~' [ . '. .., , 

9. Auch der Meinung, die Rangord-

nung bezüglich der UnterhaI tfJpflicht tmd bezüglich 
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der Sorge für die Erziehung und die Pflege des 

Kindes müsse, soweit sich diese Rechte auf die 

Großeltern bezögen, ;1 .. ~cngestaltet werden, ist 

z'u widersprechen. Scno:l. bezüglich der EI tarn e1-

nas ehelichen oder eines unehelichen Kindes 

tJ':'ifft die Unterhsl tsp[Licht vorrüngig den Vater 

und erst druln die Mutter'; hingegen steht ihr vor 

d3m Vater das Hecht ~.;u, ihr Kind zu erziehen 
• I ; 

und zu pflegen. Di<? Lebenserführung, daß I/Iütter 

im aJ.lgemeinen eher geneigt und geeignet sind, 

ihre Kinder selbst zu erziehen, als der Vater, 

gilt weitgehend auch fUr die mütterlichen Groß­

eltern, gegenüber den väterlichen. Die Unter-

Buchungen haben erger.en, daß uneheliche Kinder 

zwar häufig bei den mütterlichen Großeltern auf-

wachsen, jedoch nur selten bei den väterlichen 

Gl'oßel terno 
.• ' _ '"._ • i-~ \.' ... .:. ~ .... ,-, , _., \1 .... 

~ ,.' 

10. Es ist richtig, daß der Ent­

. wurf in seinem Bestreben, möglichst immer die 

Feststellung des biologischen Erzeugers als Va-

ter eines unehelicheh Kindes zu sichern bestimmt, 
., . 

daß im Fall gleicher Wahrscheinlichkeit der Va-

terschaft ~ie Feststeillmg der Vaterschaft nicht 

allein darauf gestützt werden kann, daß die l1ut-
. 

ter mit einem dieser beiden Männer in der Empfäng-
r 

. I. 

I 
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niszeit geschlechtlich verkehrt hat. Das Heraus-

greifen eines der beiden wäre ein V!illkü_1'8k~. Cer 

den Menschenrechten sC)'.'.'nhl dieses Ma.nrWG a19 o.wh 

ies Kindes widersprechen würde, das einen .Ansprllch 

rgt~f Feststellung seines wahr'sn Vaters hat. Eine 

. s~")lche Vlillk:'i:r könnte nur dami i;. gerechti :~rtigt 

werden, daß der Mann gleichsam für seinen Verkehr 

mit der Mutter zu b8straf~n sei. Da$ ist aber ei-

ne 'Auffassung, die heute ,?lsüberholt gelten muß. 

.. ,,.. " 11. Abschließend darf ich noch 

zwei Gedanken'grundsätzlicher Art bringen: 

a) Es ist zwar durchaus nicht all-
j 

,_. täglich, daß sich Hechtswissenschaftler in der ge-

:_~'~wähl ten ~Form gegen bestimmte Gesetzesvorschläge 

:~; wenden. ;Das Bundesminii"f~erium für Justiz wird aber 

jede Art der Erörterung seiner Gesetzesvorschläge 

. aufgreifen, um die sachliche Berechtigung der vor~ 

:" getragenen Meinungen zu prüfen. Es steht. jeder­

.. ; .:'. zei tfür die Auseinandersetzung sowohl roi t dem. 

.. ;::; ; Befürwörtern als auch den Gegnern seiner 3-esetzes-

,:.vorschläge zur Verfügung. 

, . :-.,. ~ ~ . ~ .:.. ':'-; " ': , b) Das Bundesminis"terium für Ju-

, " stiz erfüll t nUl' seine Pflicht, wenn es, sei es 

auf Gru.."'1d eigener vr ahrnehmungen oder auf Grund 

von Anregungen, zur Überzeugung gelangt, ein be-
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." 'stiIIL1!1t-es Rec,htsge biet sei .mder1UlgsbedUrft ig ~ Ul1,0. 

I~ - dementspre0herd einen GS3etzesvorschlag vorberei-

_ •• ..J,. 

tet e Alle GesptzesentvjüTfe des BundesministeI'iums 

für ,Justiz ,1,eruhen aber nicht nur auf u,mfangrei-

·chenund gründlichen VOl'8.r·~)e i ten, sondern untsz'-

liegen auch der Begutachtill1g durch alle gesell­

schaftlich bedeutungs70.llen Gruppen in unserem 

Staat. Die beiden Gesetzesentwürfe, gegen die sich 

die fünf Teilnehmer an dem Vlochenpresse-Interview 

gewendet haben, sind d~eimal einem allgemeinen 

,Begutachtungsverfahren unterworfen, worden und da-

, ,rüber hinaus Gegenstancl. lebhafter Erär·terung ge-

,wesen. Das BundesminJsterium für Justiz ha't auch 

_'i: aus "freien Stücken und ohne gesetzliche Ve.rpflich­

, ':'3 \tung' dieGesetz~sentv",tirfe den juridischen :E'akul-

'_, täten, der inländischen Uni versi täten zur Abgabe 

-; von Stellungnahmen zugänglich gemacht. Die Uni,-

~,~ versitäten.haben von di~ser Möglichkeit auch aus-

giebig Gebrauch gemacht. Die diesbezüglichen Re-

',:, -:. gierungsvorlagen der Bunde sl'egier1U1g sind we i t 

davon entfernt, das Ergebnis einer nur einsei-

-.,'tigen Betrachtung der durch sie behandelten Ge-

,':'g~nstände (lder gar nur flüchtiger Vorarbeiten 

, ' 
• ' _.&. 

"." -. ''\ . .. ~ .. \, ~ 

..... 
,.", : :. ! 
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zu sein" Beide Regierungsvorlagen liegen nun dem 

Nationalrat zur Beschlußfassung vor. Er hat nun 

das entscheidende Wert :::;'1 sprec-hen, ihm allein ob-

liegt es, darUber zu entscheiJafi, 0b die vorge-

schlagenen Gesetze$ähderunger in Kraft treten sol-

len oder nicht, 

Ich .:1.cffe, Ihnen mit meinen Aus-

führungen gedient zu haben, wäre für ihre Ver-

öffentlichung dankbar 1-md bin mit dem Ausdruck mei-

ner ausgezeichneten Hoohachtung 

An die 
Redaktion der 
IlViochenpresse" 

Muthgasse 2 
1198 VI i e n 

Ihr 
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